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DER STREIT UM DAS LEBERTHALER-SILBER

EIN BEITRAG ZUR MUNZGESCHICHTE

DES XVI. JAHRHUNDERTS

Um die Mitte des XVI. Jahrhunderts entfalteten die
schweizerischen Miinzstitten eine ungemeine Thitigkeit,
obwohl mehrere derselben nicht einmal hohheitliche
Privilegien fir ihre Existenz-Berechtigung ausweisen
konnten. Durch Verpachtung des = Miinzbetriebes an
gewinnsichtige Privaten stieg die Verschlechterung der
Miinzen rasch. Um den Miinzen im Auslande Absatz zu
verschaffen, wurde der Reichsadler auf dem Minzbilde
angebracht, die Miinze selbst dagegen in Bezug auf
Schrot und Korn den Reichsmiinzen nicht gleichgestellt.
In der Schweiz selbst gab es damals nur sehr wenige
Bergwerke !. Die Ausbeute an Silber reichte nicht einmal |
hin um eine einzige schweizerische Miinzstitte mit dem |’
erforderlichen Silber zu versehen 2. Die meisten schwei- |
zerischen Minzstitten bezogen damals 1hr Silber aus |
Deutschland ®. |

Die Hauptbezugsquelle fir den Silberbedarf der
schweizerischen Miinzstitten bildete die neu entdeckten
Silberminen 1m  elséssisch-o0sterreichischen Leberthal
(La Liépvre) auf der Strasse von Schlettstadt nach Saint-

' Im Wallis zu Peiloz, im Bagnethal zu Eischoll, beim Gornbad, zu Grun, Grengiolz
und Einfisch ; im Graubinden an der Bernina, im St. Carlthal, zu Bufialors, Filisur,
Davos, am Parpaner Rothhorn, zu Schams, Ciampin, Despina, Fertera, Ruvis und im
Medelserthal.

? Einzelne Privaten pachleten Bergwerke im Auslande, so z. B. Johann Hilleprand von
Basel, die dem Stifte Luders (Lure) gehorige Silberminen in Ober—Plancher (Plancher-les-
Mines), 1515. Gatrio, Murbach 11, 93.

3 Die Genossenschaft der Rappenmiinze, zu der Basel gehorte, z. B. von Massmiinster,
Leberau, Plancher.
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Dié. Heute noch sind sowohl in Sankt-Kreuz (Croix-aux-
Mines), als in Grammont und « Herrschaft », sowie im
Eckirchthal (Echery) die Gallerien der alten Bergwerke
sichtbar.

Nach der Chronik des Landrichters Johann Lauber-
sack liess Bruno von Rappoldstein (Ribeaupierre) im
Jahre 1502 den St. Wilhelims-Schacht offnen, den er dem
Johann von Bregenz um 500 Florin jahrlichen Zinses
verpachtete. Allein schon im Jahre 1486 waren die Ver-
hiltnisse dieses Bergwerkes, das damals noch keines
besondern Rufes sich erfreute, reguliert worden. Durch
Vertrag vom Montag vor St. Laurenz 1486, abgeschlossen
zwischen Erzherzog Sigismund von Oesterreich und
Wilhelm von Rappoldstein, wurde bestimmt dass der
Ertrag der Bergwerke im Leberthal zu zwei Drittel dem
Erzherzog und ein Drittel dem Freiherrn von Rappold-
stein zukommen soll. Nach dem Absterben des Erzher-
z0gs sollten seine Erben mit der Hélfte des Ertrages
dieser Bergwerke sich begniigen.

Im Jahre 1496 kam dann ein Vertrag zwischen dem
romischen Konig Maximilian, als Erben des kinderlos
verstorbenen Erzherzogs Sigismund von Oesterreich,
Bruno, Maximilian und Wilhelm von Rappoldstein zu
Stande, welcher die Administration und Rechnungsab-
lage der Bergwerke zu St. Maria im Leberthal regulierte.
“Die eigentliche Verwaltung wurde den Herren von Rap-
poldstein tibertragen ; dem Hause Oesterreich dagegen
die Hilfte des Ertrages der Bergwerke zugesprochen.

Die Minen im Eckirchthal (Echery) hatten schon im™
IX. Jahrhundert die Monche von Belmont entdeckt. Sie
bildeten, weil an der Grenze von Elsass und Lothringen
gelegen, zum Theil ein Lehen der Herzoge von Loth-
ringen, welche damit die Herren von Hattstadt belehnten.
Die andere Hilfte des Schlosses Eckireh hatten  die
Herren von Rappoldstein seit 1331 inne und anerkannten
seit 1507 hiefiir die IFarstibte von Murbach als ihre Ober-
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herren. Aus dem bei Eckirch gebauten Silber schlugen
die Aebte von Murbach, besondersim XVI. und XVII. Jahr-
hundert, ihre Miinzen !, zeitweise auch aus andern ihnen
gehorigen Silbergruben geringern Ertrages.

Erst um die Mitte des XVI. Jahrhunderts erlangte der
Jetrieb dieser Bergwerke im Leber- und Eckirch-Thal
seinen Hohepunkt. Sie trugen damals 6050 Mark Silber
ein, hiezu kam eine namhafte Ausbeute an Kupfer und
Blei. Michael Biihl tiberbrachte auf dem Reichstage in
Augsburg Kaiser Karl V., einen Silberblock von ausge-
zeichnetem Feingehalte. Am 25. August 1550 belehnte
der Kaiser Erzherzog Ferdinand von Oesterreich und
diec Herren von Rappoldstein mit den Bergwerken im
Leberthal. Der Erzherzog wollte die Waldungen des
Leberthals ganz zum Dienste der Bergwerke verwenden,
wahrend die Freiherren Wilhelm und Egnolf von Rap-
poldstein einen Theil derselben fiir die anstossenden
Gemeinden reservieren wollten damit diese nicht ganz
« an den Bettelstab kommen ». F

Unter den regelmissigen Kiaufern des leberthaler |
Silbers befanden sich die Mitglieder der Rappen-Genos- '
senschaft, zu der die Stadt Basel gehorte. Der Verkehr |
hiitte ohne Zweifel sich rubig entwickelt, wére nicht durch |
das wunstatthafte Vorgehen des Schaffhausers Benedikt |
Stockar die osterreichische Regierung zur Wahrung der
Handelsinteressen ernstlich gezwungen worden, die Ver-
bindungen zwischen der Bergwerkdirektion im Leberthal
und einzelnen Schweizern streng zu itberwachen.

Im Jahre 1550 hatte Stockar « gekdrntes und Bruch-
silber » dem Anton Schlossler zu « Egerwych » (Eckirch,
Echery) im Leberthal zum « Abtreiben » (veredeln)
geschickt. Der Herr von Rappoldstein, als Administrator
des ihm und dem Hause gehorigen Oesterreich geho-
rigen Bergwerkes, gab hievon dem romischen Konige

! P. RiSTELHUBER, Alsace, 1865, p. 256. — Garrio, Die Abtei Murbach, 11, 202—208.
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Ferdinand Kenntniss. Dieser liess nun nach gemeinem
Rechte und den Reichsmandaten tber das Miinzwesen
das Silber mit Beschlag belegen. Stockar reklamierte
dagegen bei der osterreichischen Regierung von Ensis-
heim, indem er sich als « Miinzverleger » (Piachter) von
Bern, Solothurn und Schaffhausen ausgab. Fir einmal
hob der Konig aus Gnaden den Arrest auf, liess aber
durch seinen Gesandten Hans Melchior Heggenzer auf
der im Mirz 1551 in Baden gehaltenen Tagsatzung Stockar
warnen, wenn er fernerhin im Gebiet des Konigs mit
gekorntem Silber betreten wiirde, werde ihm dasselbe
weggenommen und nicht mehr  zugestellt. Desshalb
ersuchte der Konig auch die Tagsatzung, ein allgemeines
Mandat in der Eidgenossenschaft zu erlassen, das den
Ankauf von gekorntem Silber an verbotenen Orten unter-
sage wie den Ankauf und Export von Silber.

Die Tagsatzung nahm zwar das Schreiben in Abschied,
erliess aber das verlangte Mandat nicht, sondern ersuchte
die einzelnen Orte nur daftir zu sorgen, dass kein gekorn-
tes Silber gemiinzt werde !, -

So dauerte der vom romischen Konige geriigte Miss-
brauch fort. Die Eidgenossen aber hielten sich befugt,
gerade im Gebiete des romischen Konigs Ferdinand,
selbst Silber aufzukaufen, indem sie sich aul die unter
dem 11. Juni 1474 abgeschlossene KErbeinigung zwischen
Oesterreich und der Schweiz stiitzten, welche bestimmte,
beide Parteien und alle ihre Angehorigen sollen sichern
Leibes und Gutes mit Kaufen und Verkaufen und andern
getreuen, unschdidlichen Geschiflen, aufrecht, ehrbarlich
und redlich zu einander wandeln mogen.

Hiemit war nicht-das Prinzip unbedingter Handelsfrei-
heit proklamiert worden, vielmehr gerade nur der ehr-
liche ITandel concessioniert. Dabei war noch in Betracht
zu zichen, dass auch die oOsterrcichischen Linder unter

1 Kin daheriges Mandal des Rathes von Luzern von 1552 steht im Codex, Nr. 55, fol. 66.
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den Reichsgesetzen standen und dass das Minzwesen
als ein Regal betrachtet wurde, dass demnach der
Silberkaunf nicht unter den gewohnlichen Marktverkehr
gerechnet werden konnte.

Um den allgemeinen Klagen uber die Minzwirren
abzuhelfen, verbot der Reichstag in Augsburg 1555
« die Verschwechung und Verfuhrung des ungemiintzten
« Silbers aus dem Reich Teutscher Nation zu gemeiner
« Stiande Nachtheil und Schaden'. » Dieses Mandat war
in den allgemeinsten Ausdriicken abgefasst und wurde
angeblich gerade denjenigen nicht mitgetheilt, gegen die
es gerichtet war, den Schweizern, die sich ab und zu als
die vorziglichsten Reichsglieder betrachteten, wenn die
Reichsstandschaft finanzielle Vortheile involvierte.

Wie nun der Munzmeister von Zirich in Augsburg
1557 um 5000 Gulden Silber kaufte, liess der Cardinal
von Augsburg das zum Export bestimmte Silber mit
Beschlag belegen. Vorstellungen des Rathes beim Bischof
blieben erfolglos #; Reklamationen beim Kaiser dagegen
hatten die Wirkung, dass fiir dermalen der Silberexport
gestattet, das Mandat gegen den fernern Silberexport
dagegen aufrecht erhalten wurde. Der Rath von Ziirich
suchte die ganze Eidgenossenschaft fur die Aufhebung
dieses Mandates zu interessieren, indem er — in durch-
aus unzutreflender Weise — die Erbeinigung mit dem
Hause Oesterreich fiir das Recht auf den Silberexport
anfithrte, und dazu die Ansicht geltend machte, dieser
Vertrag gestatte freien Handel und Wandel beiden
Contrahenten. Augsburg aber gehorte nicht zum oster-
reichischen Territorium, Der osterreichische Gesandte
Melchior Heggenzer von Wasserstelz wurde von der
Tagsatzung in Baden im April 1557 ersucht, sich iiber
die Beschwerde Ziirichs zu dussern und den Kaiser zuar
Aufhebung des Mandates zu veranlassen.,

1 Melchior GoLpast, Catholicon Rei Monelarie, 1662, p. 22.
? Vgl. dessen Schreiben aus Dillingen vom 5. Januar.
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Allein Heggenzer beschrinkte sich darauf, die Klage
dem Kaiser mitzutheilen. Auf der im Mai 1558 in Baden
oechaltenen Tagsatzung klagte der Gesandte von Zirich
wieder tiber Arrestierung von Silber, das vom Miinz-
meister von Zirich nach Augsburg geschickt worden sei.
Mit Schreiben aus Dillingen vom 23. August 1558 ent-
schuldigte Bischotf Otto von Augsburg die in Schwaben-
Miinchen vollzogene Arrestierung des Silbers mit Hinweis
auf das Reichsmandat. Nur der Kaiser, « der Brunnen
der Gerechtigkeit », konne hier Wandel schaffen. — Der
Kaiser hiewieder antwortete, bei aller nachbarlichen
Gesinnung gegen die Eidgenossen sei es ihm unmoglich,
das Mandat aufzuheben, weil dasselbe nicht von ihm
allein, sondern von dem Reichstage erlassen worden sei
(1558, Okt.). Der kaiserliche Gesandte Heggenzer machte
die Mittheilung, dass auf dem néchsten Reichstage die
Aufhebung des Mandates zur Sprache kommen diirfte.

Es entstand hierauf die Frage ob die Kidgenossen
diesen Reichstag besuchen und hier die Erneuerung der
alten von den Kaisern ertheilten Privilegien nachsuchen
sollen.

Den 23. April 1559 bestitigte der Kaiser allerdings den
Jidgenossen ihre alten Ireiheitsbriefe ; allein der schwer-
fillige Reichstag hob das den Schweizern listige Mandat
nicht auf. Der Kaiser und seine Commission erklirten,
wenn die Eidgenossen nach dem Reichsfusse Miinzen
schlagen, dann erst konnte man die Aufhebung des
Mandates den Reichsstinden empfehlen (Mai 1560).

Einzelne eidgenossische Orte waren geneigt auf diese
Vorschlige einzutreten, eine gemeinsame Miinzordnung
fir die ganze Schweiz anzunehmen und Gulden und
Kreuzer als Miunzeinheit zu adoptieren. Das waren die
Kantonen welche besonders auf den Handel mit Deutsch-
land angewiesen waren. Die Bergkantone dagegen,
welche hauptsichlich mit Italien Handelsbeziehungen
unterhielten, wollten beim alten Minzfusse, der auf den
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« Schillingen » beruhte, bleiben und auch das Recht sich
wahren, die Miinze zu verpachten. Da die Majoritit der
eidgendssischen Orte nur von der Absicht der Schweizer
sprach, eine gemeinsame Muanzordnung und ein Verbot
betreffend Verpachtung der Miinstiatten zu erlassen, so
konnten die kaiserlichen Commissire weder die Aufhe-
bung des Mandates {iber Silberausfuhr i Reiche, noch
in den oOsterreichischen Territorien (Leber- und Eckirch-
Thal) zu sichern (1560, Sept.). _

Die Versuche, einen einheitlichen Miinzfuss einzu-
fihren, nur noch bessere Munzsorten in Kurs zu setzen,
wurden auch von den weitblickendern Staatsménnern in
der néchsten Zeit verfolgt und Ueberschreitungen der
Miinzordnungen, wie solche besonders in der Miinze in
Schaffhausen vorkamen, von der Tagsatzung geahndet
(1561, Juni). Allein die vom deutschen Reiche getrof-
fenen Massregeln erreichten ihren Zweck doch nicht,
indem die Schweizer jetzt in Italien, namentlich in Genua,
das Silber kauaften. Doch blieben die Klagen iiber das
Mandat von 1554 ein stindiger Artikel in den Verhand-
lungen der eidgenossischen Tagsatzungen. 1563 kam
hesonders die Klage tiber Verletzung der dsterreichischen
Erbeinigung wieder auf, da der Silberkauf im Leber- und
tckircherthal beanstandet wurde. Als neues Mittel zar
Erlangung guter Miinzen kam 1563 in Vorschlag, den
Munzmeistern bei Lebensstrafe das Einschmelzen guter
Miinzen zu untersagen.

Die Veranlassung zu dieser Klage hatte das Mandat
Kaiser Ferdinands vom 18. Dezember 1562 gegeben,
womit er seinen Unterthanen in Markirchen (Marie-aux-
Mines, Mariakirch, Markirch, S. Maria ad Fodinas) mit-
theilte, er habe « nach dem jetz ein Zeit lang in unsern
« vorder oOsterreichischen Landen allerlei bose, geringe
« und fremde auslindische Miinzen » zu seinem und
seiner Unterthanen Nachtheil eingerissen, sich entschlos-
sen eine Minzstitte zum Nutzen der ober- und nieder-
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Osterreichischen Lande und Firstenthiumer in Thann ein-
zurichten. Aus seinen Bergwerken in Markirchen, auf
deutscher und welscher Seite, seien an diese Miinzstitte
jahrlich 1500 Mark Silbers Strassburger Gewichtes nach
Thann zu liefern ; hiefiir sei fir jede Mark Silber 10 Gul-
den O Kreuzer zu zahlen. Der Betrieb der Miinze soll mit
dem Jahre 1563 beginnen. Dazu habe er verordnet, « gut
« acht und uffsehen uft die Silber verfirung zu geben
« und so jemand damit betreten wyrd, das man die-
« selben niderwerfen und als ein verfallen, verwirkt Gut
« zu unsern Handen einziechen soll ».

Von diesem Diplome theilte der Rath von Zurich
schon am 4. Februar 1563 eine Copie an Luzern mit, die
er durch Munzmeister Jakob Stampfer erhalten hatte.
Die Zircher glaublen durch dieses Minzmandat werde
nicht nur der Silberkauf, den « gemeine Eidgenossen-
schaft bissher meerentheils im Liberthal gehept » beein-
trachtigt, sondern auch die Erbeinigung verletzt 1.

Allein einem Landesherrn stand doch ganz unzweifel-
haft das Recht zu, eine alte Minzstitte neu zu beleben
und die Produkte seines eigenen Landes in erster Linie
zum Nutzen seiner Unterthanen zu verwenden.

Schon Herzog Leopold IV. von Oesterreich hatte 1387
in Thann geminzt? und Herzog Albrecht darauf der
Stadt Thann 1387 das Miinzrecht verliehen, die von 1413
bis 1628 das Miinzrecht faktisch ausiibte.

Trotz des Ausfuhrverbotes war es dem Miinzmeister
von Uri, Johann Joachim Guttenson, doch 1563 moglich,
drei Itisslein Silber von Strassburg im Elsass nach Alt-
dorf zu bringen.

Die in Ulm am 16. November 1564 versammelten
Gesandten des schwibischen Kreises beschwertlen sich

1 Codex, Nr. 35, fol. 83.

2 Dr A, Luscnin, Halbe Tournose der Stadt Thann im Elsass. (Nwmismaltische Zeit-
schrift, Wien, 4875, IV, 254 f1.). — BerstETT, Versuch einer Munzgeschichte des Elsasses.
— P. RisteLuuBer, Alsace, pl. VI, u. a. m.
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auch bei der Eidgenossenschaft nochmals iiber die
schlechten Miinzen, die von Zirich, Schaffhausen, Solo-
thurn, Uri und Unterwalden in’s deutsche Reich einge-
schmuggelt werden. Bekanntlich besitze die Schweiz
kein Silber; in derselben werden die guten deutschen

Reichsmiinzen aufgewechselt und eingeschmolzen. Die
neuen Schweizermiinzen seien nach dem Reichsmandat
zum wenigsten um dreissig per cento an Halt, Korn oder
Werth zu gering. Das sei ein unerhorter Betrug, der
gewiss nur nach gutem deutschen Verstande von einzel-
nen Personen ohne Wissen der Obrigkeit begangen
worden. Die Deutschen dagegen haben, wie bekannt
von jeher « von Ehren und nit von Eigennutz wegen
geminzt ». Wenn die Ehre der Schweiz bei der Mit-
und Nachwelt gewahrt werden soll, so miisse rasch und
griindlich Wandel geschaffen werden. Hierum bitten sie
freundnachbarlich. « Im Fall aber solcher unleidlicher
« Kigennutz und betraglicher Vortheil » (der gewiss euch,
den Oberkeiten nicht, sondern andern Eigenniitzigen zu
Gutem kommen muss) « nicht abgestellt wiirde, so sollt
« ihr dessen hiemit nachbarlich erinnert und ermahnt
« sein, dass wir gedrungen verursacht wurden, ecuere
Miinzen ordentlich aufziehen und probieren und darauf
« bei unsern Unterthanen offentlich verruffen zu lassen ».
Die Verrufung aller Schweizermiinzen wiirde die néichste
Folge dieser Massregeln sein.

Dieses ungemein klare Schreiben verfehlte die beab-
sichtigte Wirkung *.

Erzherzog Ferdinand von Oesterreich erliess dess-
halb als Regent im Elsass den 4. Juni 1565 ein Edikt,
das fiir die Cirkulation der fremden Miinzen eine letzte
FFrist bis 1. Juli 1565 gewihrte. Zugleich wurden ver-
schiedene Schweizermiinzen im Werthe heruntergesetzt.

=

' Vorher schon hatlen einzelne Orle die Miinzen eingestellt, so den 3. Juni 1564 Schafi-
hausen « zumal da die Silbergrube der St. Johanns-Kirche ausgebeiitet war». Chrontk
der Stadt Schaffhausen 1844, IV, p. 235.

REV. NUM. T. IX. 18
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Nach dem Absterben Kaiser Ferdinand’s hoflften die
eidgenossischen Orte vom Kaiser Maximilian II. bessern
Bescheld auf ihre Beschwerden zu erhalten (1565, Mérz).
Allein mit dem Tode des Kaisers war kein Wechsel im
Svstem eingetreten. Die Vorginge in der Schweiz waren
auch kaum geeignet die Aufhebung der Silbersperre zu
empfehlen. Denn auf Antrag des Standes Schaffhausen
war die von Bern entworfene allgemeine schweizerische
Miinzordnung aus dem angeblichen Grunde verworfen
worden, weil dieselbe nicht vollkommen mit der deut-
schen Miinzordnung harmonierte, wihrend doch gerade
die vollstindigste Adoption des deutschen Miinzsystems
noch weniger entsprochen hitte. Auf ein Entgegen-
kommen von Seite des Kaisers Maximilian’s rechnete
man mit einiger Wahrscheinlichkeit nur in Basel wegen
des grossartigen Empfanges, den man dem Kaiser nach
seiner Wahl bereitet hatte, wihrend der Empfang in
Schaffhausen als « einfiltig » taxiert worden war. Aber
selbst gegen die Stadt Basel, die als Glied der Genossen-
schaft der Rappenmiinze beim Kaiser vorstellig gewor-
den war, beharrte der Kaiser in seiner ablehnenden
Haltung. Die oOsterreichische Regierung wollte selbst die
ogute alte Gewohnheit der Basler, ihr Silber im Leber-
thal zu kaufen nicht als « historisches Recht » gelten
lassen, wie die Tagsatzung vom Juli 1565. Die von Basel
und Bern 1566 erlassenen Miinzordnungen konstatierten
zu dem, dass auf eine allgemeine schweizerische Munz-
ordnung so bald noch nicht zu zédhlen sei.

Die Eidgenossen mussten nicht ohne Beschimung
zugestehen, dass die vom schwibischen Kreistage in
Ulm erhobene Klage betreffend das Einschmelzen guter
Miimzen in der Schweiz nicht unbegriindet sei, aber sie
wollten doch nur in Bezug « auf die groben Miinzen bis
zum halben Batzen » den Reichsfuss adoptieren. Die am
15. August 1565 in Zirich von Ziarich, Bern, Luzern und
Schaffhausen entworfene Minzordnung (Abschiede 1V,



— 275 —

2, 323-325) enthielt wohl die Keime fiir eine Miinzord-
nung, aber gab den einzelnen Orten wieder zu viel Spiel-
raum in Bezug auf die Tarifierung fremder Miinzen und
konnte desshalb auch weder Oesterreich noch die deut-
schen Reichsstinde befriedigen, da sie zu deutlich nur
als ein Provisorium' sich entpuppte. Die zwei thitigsten
Miinzstiatten der Schweiz nahmen den Entwurf nicht an,
Basel und Schaffhausen, die andern Orte nur insofern,
als man dadurch, nach der provisorischen Einstellung
des Miinzbetriebes, wieder zum Silberkauf in Deutsch-
land gelange (1566, Febr.).

Auf dem in Auqsburo oehaltenen Relchstaoe erhielten
die Gesandten der eidgenossischen Orte, Bernhard von
Cham von Zirich, Ludwig Pfyvffer von Luzern, Jost
Schmid von Uri, Christof Schorno von Schwyz, den
18. Mai 1566 den Bescheid : Es soll den Schweizern ein
jahrlich zubestimmendes Quantum Silber zum Ver-
miinzen iiberlassen werden, wenn sie die Reichsordnung
iiber das Miinzwesen annehmen und halten, die Pro-
bationstage mit andern Miunzstinden besuchen, ihre
Miinzen in Deutschland probieren lassen, die Uebertreter
der Munzmandate strafen und sich den gegenwirtigen
und zukinftigen Mandaten des deutschen Reiches unter-
werfen.

Die eidgendssischen Orte dagegen hatten vermeint,
es solle ihnen der Silberkauf gestattet werden, weil sie
in ihrem Gebiete den Deutschen freien Handel und
Wandel erlauben und namentlich die Ausfuhr von Vieh,
Wein, Leder, Schmalz, u. a. gestatten. Dagegen aner-
bieten sie sich « neben den Stinden des heiligen romi-
« schen Reichs zu miintzen und eine gute wihrschafte
« Miunz zu machen ». Das letztere Anerbieten war also
sehr vage.

Die Gesandten der Eidgenossen weigerten sich das vom
Reichstag geforderte klare und deutliche Versprechen zu
geben, da ihnen hiezu die erforderliche Vollmacht fehlte.,
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Auch Erzherzog Ferdinand von Oesterreich erklirte,
dass er sich mit Hinsicht auf den Reichsbeschluss nicht
fir berechtigt halte, dem Begehren der Eidgenossen
beziiglich des Silberkaufes zu entsprechen.

Die im Juni 1566 in Baden versammelte Tagsatzung
der Eidgenossen verlangte nun einen Entscheid dariiber,
ob man die Sache wolle auf sich beruhen lassen oder
ob man, gemiiss der osterreichischen Erbeinigung, einen
richterlichen Entscheid provocieren wollte.

Die Majoritit der Orte scheint sich weder fiir die eine
noch fiar die andere Alternative ausgesprochen zu haben,
denn im Mirz 1567 wurde auf der in Luzern gehaltenen
Conferenz der fiunf katholischen Orte beschlossen, die
Kantone sollen den Privaten. das Miinzen untersagen,
damit der Silberkauf vom deutschen Reiche wieder
gestattet werde. Daneben wurde von der allgemeinen
Tagsatzung fortwihrend tber das Vorgehen gegen Krz-
herzog Ferdinand von Oeslterreich deliberiert und der-
selbe um eine Rickiusserung gebeten. Im November
1567 erhielten die Eidgenossen endlich die alte Antwort,
welche der osterreichische Gesandte Heggenzer im Juni
1568 nochmals repetierte. Im September und Dezember
1568 beschloss sodann die Tagsatzung, die Frage wegen
des Silberkaufes vorliufiz auf sich beruhen zu lassen,
bis eine gunstigere Gelegenheit zur Wiederaufnahme
derselben sich zeige. Die grossen religios-politischen
Fragen, welche damals die Eidgenossenschaft bewegten,
liessen den rechtlichen Austrag der Streitfrage, fiir wel-
chen seit 1563 besonders auch der Stand Luzern einge-
nommen war, nicht wiinschenswerth erscheinen. Man
cgedachte diese zunichst mit der Angelegeniieit {iber
die Erhohung der osterreichischen Zolle zu behandeln
(1569, Febr.).

Als dann im Jahre 1571 wieder neue Klagen des
schwibischen Kreises tiber schlechte eidgenossische
Miinzen einliefen, antwortete die Tagsatzung im Juni,
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auch von Deutschland aus, namentlich aus den Nieder-
landen, seien Minzen sehr geringen Gehaltes in Cirku-
lation gesetzt worden; selbst in Deutschland werde die
in Speier 1570 erlassene Miinzordnung nicht innege-
halten. Die Eidgenossen seien aber entschlossen die
Miinzen stille zu stellen, um abzuwarten ob und wie die
vom Reichstag in Frankfurt zu erwartende Regulierung
des Miinzwesens sich bewihre; sie hoffen auch, man
werde ihnen den Silberkauf in Deutschland wieder
gestatten. Schon das deutsche Minzmandat von 1570,
gedruckt in Strassburg 1571, hatte alle Silber-Miinzen
der Eidgenossenschaft vom Kurse ausgeschlossen.

Den 5. September 1571 erliessen die in Frankfurt am
Main versammelten kaiserlichen Commissarien, Chur-
firsten und Reichsstiande ein Schreiben, worin sie den
Eidgenossen den Silberkauf zugestatten sich bereit
erklarten, unter dem Vorbehalte, dass die Eidgenossen
nach dem Reichsfusse im Miinzwesen sich richten. Das
von den Gesandten des schwibischen Kreises tibermit-
telte Schreiben fithrte aus, die sehr ungleichen schwei-
zerischen Miinzen erzeugen eine Verwirrung im Handel
und Verkehr und erzeugen eine Vertheuerung der Lebens-
mittel. Allein die eidgendssischen Gesandten erklirten
sofort auf der in Baden gehaltenen Tagsatzung (10. Febr.
1572) . Das kaiserliche Mianzmandat konnen wir nicht
annehmen, denn nach demselben haben in Deutschland
nur kaiserliche Miinzen Kurs. Dagegen seien sie bereit
nach der Reichsordnung Thaler, Gulden, Ialbgulden,
Ort, Zwolf- und Zehnkreuzerstiicke zu schlagen. Nach
bisheriger Uebung hiewieder wollen sie fiir den gewdhn-
lichen Verkehr miinzen : Batzen, Halbbatzen, Schillinge,
Kreuzer, Angster oder Haller. Die im gewohnlichen Ver-
kehr iiblichen franzosischen Dicken wollen sie probieren
lassen. |

Den 6. Mai 1572 antworteten die in Nirnberg versam-
melten Gesandten des frankischen, baverischen und
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schwiibischen Kreises, die schweizerischen Begehren
selen unannehmbar ; sie erwarten, die Schweizer werden
fortan nur noch Gulden, Halbgulden, Zehn-, Zwei- und
Einkreuzerstiicke schlagen, die franzosischen Dicken
dagegen einschmelzen. Die Expedition des Schreibens
wurde erst in Ulm den 18. August 1572 bewerkstelligt.

Der Reichstag in Frankfurt ersuchte nun am 16. Sep-
termber 1572 die deutschen Reichsstidte kein Schweizer-
geld mehr anzunehmen. Das gleiche geschah den 6. Ok-
tober 1572 mit Kreisschreiben aus Regensburg durch die
Réathe und Gesandten des frinkischen, bayerischen und
schwiibischen Kreises, die hervorhoben, dass die deut-
schen Mérkte mit schweizerischem Gelde tiberschwemmt
werden. ' |

Inzwischen hatten die eidgendssischen Gesandten auf
der im Juni 1572 in Baden gehaltenen Jahrrechnung
Gelegenheit gefunden, den Gesandten des Erzherzogs
Ferdinand von Oesterreich nochmals ihre Ansicht uber
die Frage des Silberkaufes zu erortern und dieselben zu
ersuchen, den Kurs der schweizerischen Minzen und
der franzosischen Dicken zugestatten, nachdem er diese
Munzsorten habe prifen lassen. Allein der Erzherzog
beharrte auf seiner Ansicht (Dez. 1572).

Wihrend diesen Verhandlungen traten am 1. Novem-
ber 1572 in Regensburg die Gesandten des frankischen,
schwiibischen und bayerischen Kreises wieder zusammen
und beschlossen, der Kurs der schweizerischen Minzen
soll vom 1. Januar 1573 an untersagt sein ; die kursieren-
den Miinzen sollen an gewissen Stellen eingewechselt,
eingeschmolzen und zu Reichsmiinzen umgepragt wer-
den.

Schwer betroffen wurde durch diese Massregel haupt-
sichlich die Stadt St. Gallen, deren Biirger durch Deutsch-
land bis nach Wien und der Tarkei Handel trieben.
Auf der im Dezember 1572 in Baden gehaltenen Tag-
salzung stellte desshalb der Gesandte von St. Gallen den
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Antrag, die eidgenossischen Orte sollen an den Kaiser
ein Gesuch stellen, er mochte verfiigen, dass im deut-
schen Reiche die Schweizermiinzen nicht ganz verrufen,
sondern valutiert werden, und dass den Handels- und
Gewerbsleuten bewilligt werde, die Reichsmiinzen, wel-
che sie im Reich aus ihren Waaren erlosen, in die Eid-
genossenschaft abzufihren. Dagegen anerbiete sich die
Tagsatzung alle Unordnungen und Missbriuche, welche
bis anhin in der EKidgenossenschaft vorgekommen sein
mogen, mit allem Ernste abzustellen.

Bei diesem Anlasse wurde konstatiert, dass gerade
die Handelsleute von St. Gallen durch unstatthaftes
Manipulieren den Anlass zu sehr gegrindeten Klagen
gegeben hatten ; denn sie hatten das auslindische Silber-
celd eingeschmolzen, in Platten schlagen und dann als
feines Silber wieder in Handel bringen lassen. Dieses
unredliche Gebahren wurde nun streng verboten.

Den 8. Dezember 1572 erliess die Tagsatzung das
Schreiben an den Kaiser, zugleich mit einem &dhnlichen
an Krzherzog Ferdinand, wegen des Silberkaufes und der
Handel- und Zoll-Angelegenheiten.

Schon am 16. Januar 1573 beantwortete Erzherzog
Ferdinand in Innsbruck einlidsslich das Schreiben der
Tagsatzung aus Baden. Er erklirt sich bereit die franzo-
sischen Dicken und die schweizerischen Miinzen am
Bodensee, in den schwibischen Herrschaften, Elsass,
Sundgau, Breisgau und Schwarzwald, nicht aber in Tyrol
kursieren zu lassen.

Der Kurs wurde fixiert fir :

Thaler zu 36 Kreuzer 2 leichte Pfennige vorderoster-
reichischer Wahrung ;

Halbe Thaler zu 18 Kreuzer 1 leichten Pfennig ;

Zuger-Thaler und Bindner 3 Bitzner oder 12 Kreuzer
zu 10 Kreuzer;

Die Batzen zu 11 schweren oder 12 leichten Pfennigen

Die halben Batzen zu Hilfte obiger Taxe;
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Die Basler-Miinzen zum bisherigen Werthe ;
Eidgenossische Dickpfennige zu 20 Kreuzern;
Franzosische Dickpfennige zu 22 Kreuzern.

Doch dirfen nur gute, unbeschnittene Miinzen in Kurs
gesetzt werden ; unstatthaft ist eine Verringerung dieser
Miinzsorten.

Die Reichsmiinzen wie die osterreichischen Miinzen
diirfen auch nicht in der Schweiz aufgewechselt und ein-
geschmolzen werden.

Kirzer war das Schreiben Kaiser Maximilian 1I., aus
Wien vom 18. Februar 1573, in welchem betont wurde,
dass die Eidgenossen trotz der Miinzmandate von Augs-
burg von 1566 und von Speier von 1570 fortwihrend
das deutsche Reich mit schlechter Miinze iiberschwemmt
und dadurch den Handel geschiadigt haben. Desshalb
ware es unter der Wiirde des Kaisers, auf das Begehren
der Eidgenossen einzutreten. Wollen die Eidgenossen
die Misstande im Miinzwesen beseitigen und das Han-
delswesen heben, so biete sich ihnen durch Annahme
des kaiserlichen Munzmandates die beste Gelegenheit
hiezu. |

Haufenweise kamen nun die schweizerischen Miinzen,
namentlich die Zuger Kreuzer oder Vierer, in die Schweiz
zurick, wo sie zu herabgesetztem Preise zirkulierten.

Da FKrzherzog Ferdinand von Oesterreich auf- das.
Gesuch um Gestattung des Silberkaufes nicht eingetreten
war, hofften einzelne eidgenossische Orte durch eine
personliche Besprechung mit demselben anlisslich des
Besuches der vorderosterreichischen Lande zum Ziele
zu gelangen (Mai 1573). Allein die Gesandtschaft unter-
blieb.

Basel und Schaffhausen fanden sich veranlasst ihre
Miinze nach dem Reichsmandat einzurichten. Bern, Frei-
burg und Solothurn miinzten nach alter Weise fort.
Luzern stellte die Minze ein. So kam es zu keiner
cemeinsamen Aktion wegen des Silberkaufes, wihrend
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in Deutschland ab und zu Mahnschreiben erlassen wur-
den, welche die strenge Handhabung des Mandates
gegen die Schweizermiinzen forderten und namentlich
auch die Ausfuhr von Silber verboten .

Erst 1584 wurde die Frage des Silberkaufes wieder
aufgegriffen, aber nicht mehr mit gleicher Lebhaftigkeit,
well man inzwischen von andern Orten sich Silber in
geniigendem Masse zu verschaffen gewusst hatte.

Aber gerade damals machte das Silberbergwerk im
Leberthal wieder viel von sich reden. Denn im Schacht
« zur Treu » hatte nach der 1602 von Wilhelm Prachtler
geschriebenen Chronik der Bergmann Nikolaus Schir-
bald einen Felsblock entdeckt, der nach der ersten
Probe 40 Mark Silber auf den Zentner hielt. Der darunter
liegende Block wog 2370 Mark.

Dem rasch aufblithenden Bergwerk im Leberthal war
aber ein unerwartetes Ende beschieden. Eine Pestseuche
raffte fast die ganze Bevolkerung des Thales dahin;
dann kam der dreissigjihrige Krieg mit all’ seinen
Grauveln. Um 1633 horte der Betrieb der Bergwerke im
Leber- und Eckirch-Thal auf. IErst 1711 wuarde der Bergbau
daselbst wieder begonnen ; allein die Mine war zum Theil
schon erschopft 2.

Dr. Th. v. LIEBENAU.

! Mandat Erzherzog Ferdinands vom 31, Mai 1577.

2 Vgl. hieriiber das Rappolsteiner Urkundenbuch von D* ALBRECHT., — P. RISTELHUBER,
Alsace, 1865, 254—256. — HANAUER, Etudes économiques, t. I. — F. vE DiETRICH, Descrip-
tion des gites et minerats, forges, etc., de la Haute et Basse-Alsace, 1789, t. 1. —
Sammlung eidgen. Abschiede. Akten im Staatsarchiv Luzern.



	Der Streit um das Leberthaler-Silber : ein Beitrag zur Münzgeschichte des XVI. Jahrhunderts

